
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten René Bochmann, Gereon Bollmann, 
Leif-Erik Holm, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 20/917 –

Zukunft des Werftstandorts Kiel der Thyssenkrupp Marine Systems GmbH

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Thyssenkrupp AG soll einen Verkauf der Marine Systems GmbH mit den 
Standorten Kiel, Hamburg, Bremen und Emden planen. Insbesondere der 
Werftstandort Kiel ist bedeutsam für Deutschlands maritime Wirtschaft und 
für die deutsche maritime Rüstungswirtschaft (vgl. https://www.ln-online.de/
Nachrichten/Wirtschaft/Wirtschaft-im-Norden/ThyssenKrupp-Alarmstimmun
g-bei-TKMS-Werft-Kiel-droht-ein-Verkauf). Der Kieler Werftstandort be-
schäftigt mehr als 3 000 Mitarbeiter und ist einer der größten Arbeitgeber in 
Kiel. Eigentümer und Arbeitnehmer haben sich unlängst auf einen Beschäfti-
gungssicherungsvertrag bis 2029 geeinigt (vgl. https://www.kn-online.de/Nac
hrichten/Wirtschaft/Kiel-ThyssenKrupp-will-Kieler-Werft-umstrukturieren-A
ngst-vor-Verkauf).

1. Wäre ein Verkauf der Sparte Marine Systems der Thyssenkrupp AG von 
einer Zustimmung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klima-
schutz sowie des Bundesministeriums der Verteidigung abhängig?

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat im Rahmen der 
sektorspezifischen Investitionsprüfung ein Prüfrecht, wenn ein Ausländer eine 
Beteiligung an einem inländischen Unternehmen erwirbt, das Güter im Sinne 
des Teils I Abschnitt A der Ausfuhrliste entwickelt bzw. herstellt. Das Prüfrecht 
besteht, wenn die erworbene Beteiligung 10 Prozent der Stimmrechte erreicht 
oder überschreitet. Prüfmaßstab ist, ob der Erwerb wesentliche Sicherheitsinte-
ressen der Bundesrepublik Deutschland voraussichtlich beeinträchtigt.
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2. Ist seitens der Konzernleitung oder der Arbeitsnehmervertretung die Be-
fürchtung gegenüber dem Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz 
Dr. Robert Habeck zum Ausdruck gebracht worden, dass durch eine rest-
riktivere Haltung der Bundesregierung bei Rüstungsexporten die Beibe-
haltung von Produktionsstandorten in Deutschland gegenüber Wettbewer-
bern in anderen Ländern der EU derart nachteilig ist, dass die Produktion 
von U-Booten, Marineschiffen und Marinetechnik in Deutschland wirt-
schaftlich keinen mehr Sinn macht und somit auch der Verlust der Arbeits-
plätze entsprechend in Kauf zu nehmen sei (vgl. Vorbemerkung der Frage-
steller)?

Eine solche Befürchtung ist nicht zum Ausdruck gebracht worden.
Eine Verpflichtung zur Erfassung sämtlicher geführter Gespräche bzw. deren 
Ergebnisse – einschließlich Telefonate und elektronischer Kommunikation – 
besteht nicht, und eine solche umfassende Dokumentation wurde auch nicht 
durchgeführt (siehe dazu die Vorbemerkung der Bundesregierung zu der Klei-
nen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 18/1174). 
Zudem werden Gesprächsinhalte nicht protokolliert. Alle diesbezüglichen Aus-
führungen bzw. Angaben erfolgen auf der Grundlage der vorliegenden Erkennt-
nisse sowie vorhandener Unterlagen und Aufzeichnungen und sind somit mög-
licherweise nicht vollständig.

3. Wird nach Kenntnis der Bundesregierung eine Neuausrichtung auf andere 
Produktionsfelder erwogen?

Der Bundesregierung liegen hierzu keine entsprechenden Erkenntnisse vor.

4. Spielt die Sicherung von Arbeitsplätzen bei der Entscheidung über die Ge-
nehmigung von Rüstungsexporten des maritimen Sektors für die Bundes-
regierung eine Rolle?

Über die Erteilung von Genehmigungen für Rüstungsexporte entscheidet die 
Bundesregierung im Einzelfall und im Lichte der jeweiligen Situation nach 
sorgfältiger Prüfung unter Einbeziehung außen- und sicherheitspolitischer Er-
wägungen. Grundlage hierfür sind die rechtlichen Vorgaben des Gesetzes über 
die Kontrolle von Kriegswaffen (KrWaffKontrG), des Außenwirtschaftsgeset-
zes (AWG) und der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) sowie die „Politi-
schen Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und 
sonstigen Rüstungsgütern“ aus dem Jahr 2000, der „Gemeinsame Standpunkt 
des Rates der Europäischen Union vom 8. Dezember 2008 betreffend gemein-
same Regeln für die Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie und Militär-
gütern“ und der Vertrag über den Waffenhandel (Arms Trade Treaty).
Gemäß den Vorgaben der Politischen Grundsätze dürfen bei Entscheidungen 
über Ausfuhren in Drittländer beschäftigungspolitische Gründe keine aus-
schlaggebende Rolle spielen. Berücksichtigung findet, dass gemäß dem Strate-
giepapier der Bundesregierung zur Stärkung der Sicherheits- und Verteidi-
gungsindustrie der Marineschiffbau als sicherheits- und verteidigungsindustri-
elle Schlüsseltechnologie anzusehen ist.
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5. Hat die Thyssenkrupp Marine Systems GmbH im Zeitraum von 2015 bis 
2021 staatliche Fördermittel erhalten, und wenn ja, wie hoch waren diese 
Fördermittel?

Die Thyssenkrupp Marine Systems GmbH hat nach Kenntnis der Bundesregie-
rung im Zeitraum von 2015 bis 2021 keine Fördermittel erhalten.
Für wehrtechnische Forschung und Technologie (F&T) wurden im angefragten 
Zeitraum Forschungsaufträge in Höhe von 15,01 Millionen Euro an den Auf-
tragnehmer Thyssenkrupp Marine Systems GmbH erteilt.

6. Hat die Thyssenkrupp Marine Systems GmbH Corona-Hilfen erhalten, 
und wenn ja, wie hoch waren diese Hilfen?

Der Bundesregierung liegen keine Informationen über die Gewährung von So-
forthilfen und Corona-Wirtschaftshilfen (d. h. Überbrückungshilfe I, II, III, 
III Plus, IV, November- und Dezemberhilfe, Neustarthilfe, Neustarhilfe plus 
und Neustarthilfe 2022) an die Thyssenkrupp Marine Systems GmbH vor.
Für die Bundesprogramme Soforthilfe, Überbrückungshilfe I, II, III, III Plus, 
IV, November- und Dezemberhilfe, Neustarthilfe, Neustarhilfe plus und Neu-
starthilfe 2022 stellt der Bund die Mittel bereit. Zur Umsetzung der Programme 
wurden zwischen dem Bund und den Ländern inhaltsgleiche Verwaltungsver-
einbarungen und Vollzugshinweise abgeschlossen. Demnach liegt die eigenver-
antwortliche Zuständigkeit für Bewilligungen, Auszahlungen und Rückforde-
rungen der Hilfen bei den Ländern.

7. Wie hoch sind die von der Bundesregierung derzeit an die Thyssenkrupp 
Marine Systems GmbH ausgereichten Aufträge, wie lang ist deren Lauf-
zeit, und wie hoch sind die Auftragsvolumina?

Im Zeitraum von 2017 bis 2022 wurden 474 Verträge mit der Thyssenkrupp 
Marine Systems GmbH geschlossen. Deren Laufzeit beträgt von unter einem 
Jahr bis zu rund 14 Jahren. Die Auftragsvolumina betragen zusammen rund 
3 026,7 Mio. Euro brutto.

8. Plant die Bundesregierung, zukünftig Rüstungsgüter des maritimen Be-
reichs hauptsächlich bei ihren europäischen Partnerländern einzukaufen 
und damit die eigene Wirtschaftskraft zu schwächen?

Nein.
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